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Bekanntmachungen

Jetzt noch an der Eigentümerbefragung für das 
Sanierungsgebiet "Ortsmitte" teilnehmen 

Anfang des Monats haben alle Eigentümerinnen und Eigentümer 
mit einem Grundstück innerhalb des künftigen Sanierungsgebiets 
"Ortsmitte" in Burgrieden einen Fragebogen zugesandt bekom-
men, mit dem verschiedene Informationen zu den Gebäuden und 
angedachten Sanierungsmaßnahmen abgefragt werden. Wer den 
Fragebogen noch nicht ausgefüllt und zurückgesendet hat, hat 
hierzu noch bis Anfang Juni Gelegenheit. Bitte machen Sie von 
Ihrer Beteiligungsmöglichkeit Gebrauch. Sie helfen uns damit, den 
Umfang der künftigen Sanierungsmaßnahmen deutlich besser ab-
schätzen zu können.

Frank Högerle, Bürgermeister

Gemeinde Burgrieden 
Landkreis Biberach 

Freiwillige Feuerwehr Burgrieden
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen  

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Burgrieden 
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)

vom 14.07.2025
in der Fassung vom 18.05.2026

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert durch Ge-
setz am 12.11.2024 in Verbindung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehr-
gesetzes (FwG) in der Fassung vom 02.03.2010 zuletzt geändert 
durch Gesetz am 25.02.2025 (GBl. 2025 Nr. 14) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Burgrieden am 14.07.2025, zuletzt geändert durch 
Beschluss vom 18.05.2026 folgende Satzung über den Kostenersatz 
für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen 

der Freiwilligen Feuerwehr Burgrieden (im Folgenden Feuer-
wehr genannt).

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 2 Aufgaben der Feuerwehr
(1) Die Feuerwehr hat

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen 
Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen 
vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohli-
chen Lagen technische Hilfe zu leisten.

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen 
Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer 
gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das 
Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für ande-
re wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also 
eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, 

unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder 
des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen be-
seitigt oder verhindert werden kann.
 
(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt wer-

den
 1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für 

Menschen, Tiere und Schiffe und
 2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der 

Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsi-
cherheitswache. 

§ 3 Kostenersatzpflicht
(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, so-

weit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist.  Kostenersatz 
wird verlangt:
1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vor-

sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,
2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb 

von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- 
oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde,

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -ein-
satzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- oder In-
dustriebetrieb anfallen,

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Um-
gang mit Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen 
für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand,

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignis-
ses die Feuerwehr vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger 
Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat,

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer 
Brandmeldeanlage oder einer anderen technischen Anlage 
zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden 
mit automatischer Übertragung des Alarms an eine ständig 
besetzte Stelle ausgelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeu-
er vorlag,

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf 
ausgelöst wurde, der über ein in einem Kraftfahrzeug instal-
liertes System zum Absetzen eines automatischen Notrufs 
oder zur automatischen Übertragung einer Notfallmeldung 
an eine ständig besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass 
ein Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag.

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des 
Polizeigesetzes des Landes Baden-Württemberg (PolG) entspre-
chend.

(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Koste-
nersatzpflichtig ist 

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich ge-
macht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten entspre-
chend,

2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung er-
forderlich gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächliche 
Gewalt über eine solche Sache ausübt,

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,
4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, 

wenn der Einsatz durch den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, 
Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahr-
zeugen verursacht wurde.

Fortsetzung auf Seite 2
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Wichtige Rufnummern 
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister  Frank Högerle 07392/9719-11
Kämmerer  Jürgen Bailer 07392/9719-12
Finanzverwaltung, Beiträge  Patricia Hummerjohann 07392/9719-26
Finanzverwaltung, Kindergärten  Michaela Miller 07392/9719-28
Kassenverwalterin  Natalie Hilz 07392/9719-18
Steuern, Gebühren  Gabi Fritz 07392/9719-21
Gesplittete Abwassergebühr  Carolin Biet 07392/9719-23
Hauptamtsleiter  Andreas Munkes 07392/9719-13
Bausachen, Ordnungsamt  Lisa Dürr 07392/9719-16
Bürgerbüro  Regina Jans 07392/9719-14
                      Jana Mohr 07392/9719-15
Standesamt  Siglinde Wenzel 07392/9719-17
Vorzimmer, Personalwesen  Delia Gorr 07392/9719-19
                                                     Jana Mohr 07392/9719-27

Anlaufstelle Kontakt & Rat Gudrun Konstroff er 07392/9288744
Dienstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
(und nach Vereinbarung)

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Allgemeine Bereitschaftspraxis Biberach, Sana MVZ Stadt Biberach GmbH 
Marie-Curie-Straße 6, Biberach
Sa, So und FT 09.00 – 19.00 Uhr 
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  0761 120 120 00
Krankentransporte 07351 19222
Allgemeiner Bereitschaftsdienst
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Ulm
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Eythstraße 24, 89075 Ulm
Öff nungszeiten:  Mo – Fr: 19 – 22 Uhr
Sa, So und Feiertage 9 – 21 Uhr 116 117
Polizei Laupheim 07392 96300
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 07392 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Burgrieden
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:  Bürgermeister Frank 
Högerle oder der/die von ihm Beauftragte. 
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach 
Telefon 07771 93 17-11, Telefax 07771 93 17 40
anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Samstag, 30. Mai
12.00 - 15.00 Uhr Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot geöff net

Freitag, 05. Juni
Müllabfuhr

Schnell informiert

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine 
unbillige Härte wäre oder im öff entlichen Interesse liegt.

§ 4 Überlandhilfe
(1) Die Kosten der Überlandhilfe hat grundsätzlich der Träger der 

Feuerwehr zu tragen, dem Hilfe geleistet worden ist. § 34 Absät-
ze 4 bis 8 FwG i.V.m. § 5 der Satzung gelten entsprechend. 

(2) Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG zwischen den Gemein-
defeuerwehren Burgrieden und Achstetten gilt der "Öff ent-
lich-rechtliche Vertrag zur Regelung der Kosten bei der kommu-
nalen Zusammenarbeit der Gemeindefeuerwehren im Einsatz 
(Überlandhilfe)“ zwischen der Gemeinde Burgrieden und der 
Gemeinde Achstetten in seiner zum Einsatzzeitpunkt gültigen 
Fassung. 

§ 5 Höhe des Kostenersatzes
(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und 

Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 
FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus dem 
in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durch-
schnittssätze festgelegt. 

(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehr-
fahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pauschalen 
Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feu-
erwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung. Für die üb-
rigen Fahrzeuge ergeben sich die Kostenersätze aus dem in der 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(4) Die Einsatzdauer beginnt

1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Be-
ginn des Einsatzes) und endet nach Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft einschließlich der notwendigen Aufräu-
mungs- und Reinigungszeiten.

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerä-
tehaus und endet nach der Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, Repa-
ratur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus ergeben, dass 
Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfähig gemacht werden. 

(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. An-
gefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stun-
den, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet. 

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für 

1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Ge-
meinde- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leisten-
den Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten,

2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr.3,

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten 
und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere die durch die 
Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 1 erfass-
ter Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und Einsatz-
mittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Aus-
rüstungen entstandenen Kosten und Auslagen. 

(7) Soweit die Leistungen, die in den in dieser Satzung festgelegten 
Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) 
zugrunde liegen, umsatzsteuerpfl ichtig sind, kommt zu den Ent-
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gelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Um-
satzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe hinzu. 

§ 6 Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld

(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung 
der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.
(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten 

Zeitpunkt fällig.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
Burgrieden, den 18.05.2026

gez. Frank Högerle
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf 
Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschrif ten beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen über der Gemein-
de geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begrün den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzungen verletzt worden sind.

Anlage zu § 5 (1) FwKS

Kostenersatzverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr 
Burgrieden

1. Personalkosten je Person je Stunde

Feuerwehrangehöriger, je 
Person

21,71 € je angefangener Einsatz-
stunde

Brandsicherheitswache 15,00 € je angefangene Einsatz-
stunde

 
2. Genormte Fahrzeuge je Einsatzstunde

a) Löschgruppenfahrzeug LF 20 205,00 EUR

b) Löschgruppenfahrzeug LF 8 172,00 EUR

c) Mannschaftstransportwagen MTW bis 3.500 kg 
zulässige Gesamtmasse

34,00 EUR

Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verord-
nung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der 
Feuerwehr (VOKeFw) vom 18.03.2016 (GBl. S. 253) in Verbindung mit 
der Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Kostener-
satz für Einsätze der Feuerwehr zum 11.03.2024 (GBl. 21).

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, 
die mit den dort Genannten in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer 
zulässigen Gesamtmasse und ihrer technischen Beladung vergleich-
bar sind. 
 
3. Sonstiges

Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien werden 
zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 
4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten 
angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen.
Bei den vorstehenden Kostenersätzen handelt es sich um Netto-
beträge. Im Fall einer gesetzlichen Umsatzsteuerpflicht gilt § 5 (7) 
FwKS.

Vorverlegung Annahmeschluss  
Mitteilungsblatt
Nächste Woche wird wegen des Feiertages "Fronleichnam" der 
Annahmeschluss für Vereinsnachrichten im Mitteilungsblatt 
auf Montag, 01. Juni, 08.00 Uhr vorverlegt. Wir bitten um 
Beachtung.

GRIPS Sommerkurs
Nach einer langen Frühjahrspause starten wir nach Pfingsten wie-
der einen neuen GRIPS Kurs. Der Kurs dauert nur 2 Monate und 
endet vor den Sommerferien. Herzliche Einladung an alle Senioren 
und Seniorinnen – auch neue Gesichter sind willkommen.
Folgende Termine sind für den Sommer geplant: 
10.06 / 17.06. / 24.06. / 01.07. / 08.07. / 16.07. / 22.07. / 29.07. 
Die Gruppenstunden sind mittwochs – außer Do.16.07 - im Bürger- 
saal Burgrieden und beginnen mit der 1. Gruppe um 14:00 Uhr. Eine 2. 
Gruppe startet um 15:30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 24,00 €.
Wir freuen uns über alle, die sich geistig und körperlich fit hal-
ten möchten. Das GRIPS-Programm orientiert sich an der sog. 
„SimA“-Methode, die auf Basis von wissenschaftlichen Unter-
suchungen entwickelt wurde. Diese belegen, dass regelmäßig 
durchgeführte körperliche und geistige Aktivierungsübungen die 
Gedächtnisleistung, den allgemeinen Gesundheitszustand sowie 
die Selbständigkeit im Alter verbessern. Durch beständiges Üben 
bleiben diese Erfolge auch über einen längeren Zeitraum erhalten.
Wir 5 Gruppenleiter – Harald, Ursula, Monika, Maria und Gerd – üben 
schon und freuen uns auf den Sommer, wenn es wieder heißt: Mach 
mit – bleib fit!
Anmeldung ist möglich im Bürgerbüro bei Frau Jans Tel. 
07392/971914 oder Harald Seidel Tel. 07392/7660. Natürlich ist auch 
für Kurzentschlossene immer Platz in der Runde. 

Sprechstunde 
 „Patientenverfügung &  
Vorsorgevollmacht“
Lucia Branz, geschulte Ehrenamtliche des 
Arbeitskreises „Vorsorge treffen“, bietet in 
Burgrieden regelmäßig eine Sprechstunde 
zu den Themen Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht an.
 
Nächster Termin:
Dienstag, 09. Juni 2026
13:30 – 16:00 Uhr
Rathaus Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
 
Anmeldung:
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
 
Regina Jans, Bürgerbüro
Telefon: 07392 971914
E-Mail: regina.jans@burgrieden.de
 
Gudrun Konstroffer, KoRa – Kontakt & Rat
Telefon: 07392 9288744
E-Mail: gudrun.konstroffer@burgrieden.de

Fundamt
In Rot beim Gemeindehaus wurden zwei Schlüssel an einem Schlüs-
selring gefunden. Bitte melden Sie sich im Bürgerbüro, 
Tel. 971914 oder -15.

Foto: Gudrun Konstroffer
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Die Rotkreuzdose: 
kleine Dose, große Hilfe. 
Im Rathaus Burgrieden erhältlich
Wenn der Rettungsdienst kommt, stellt er viele, oft lebens-
wichtige Fragen – aber was, wenn man diese Fragen selbst gar 
nicht mehr beantworten kann? Wenn in dem Moment keine 
Angehörigen vor Ort sind, kann es kritisch werden. Abhilfe soll 
hier die Rotkreuzdose schaffen, die alle wichtigen Informatio-
nen für Notlagen bereithält.
Die Idee zur Rotkreuzdose stammt ursprünglich aus Großbritannien 
und wird dort tausendfach eingesetzt. Für die Idee gibt es bereits 
viele Namen, doch der Grundgedanke ist immer derselbe: Unkom-
pliziert sollen die Helfer in Notsituationen auf Informationen zu-
greifen können. Der DRK-Kreisverband Biberach hat den Ansatz als 
erster Rotkreuzverband in Deutschland. aufgegriffen und die Rot-
kreuzdose im Dezember 2017 eingeführt.
Denn mit einer Rotkreuzdose kann man sich auf Notfälle gezielt 
vorbereiten. Man hinterlegt schon im Vorfeld auf einem Datenblatt 
seine Gesundheitsdaten und Medikamentenpläne, notiert auch 
Kontaktdaten von Hausarzt oder Pflegedienst. Hinweise zu einer 
Patientenverfügung oder Notfallkontakte sollen ebenfalls einge-
tragen werden. Dass es eine solche Rotkreuzdose gibt, das kann 
man den Helfern signalisieren, indem man Hinweisaufkleber an 
der Wohnungstür sowie am Kühlschrank anbringt. Denn der Kühl-
schrank ist der Aufbewahrungsort für die Dose – er ist in nahezu 
jeder Wohneinheit problemlos und sekundenschnell zu finden.
Die Rotkreuzdose wird für 3,50 Euro abgegeben. Man bekommt die 
Dose inklusive Datenblatt sowie zwei Aufkleber für die Wohnungs-
tür und den Kühlschrank. Datenblatt und Aufkleber können bei Be-
darf nachbestellt werden. In Burgrieden sind die Rotkreuzdosen im 
Rathaus - Bürgerbüro -  erhältlich. Es gibt noch weitere Ausgabestel-
len im Landkreis, diese sind auf der Internetseite www.rotkreuzdo-
se.de zu finden.

Ortsgeschehen

Historischer Verein Burgrieden

Jahreshauptversammlung

Die 30. JHV des Historischen Vereins der Gesamtgemeinde Burgrie-
den findet am Donnerstag, 11. Juni 2026 im Brunnencafé im Wohn-
park Burgrieden statt.
Beginn: 19.00 Uhr
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Historischen Vereins sind 
herzlich eingeladen.
 
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Bericht der 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüferinnen
5. Bericht der Schriftführerin
6. Entlastungen
7. Wahlen
8. Anträge und Verschiedenes
Anträge müssen bis Freitag, 5. Juni 2026 bei der 1. Vorsitzenden, 
Maria Dietrich, eingegangen sein.
Zum Ausklang der Versammlung wird uns Herr Günther Schilderoth 
noch schöne Bilder aus der näheren Heimat vorführen.
 
Herzliche Grüße vom Historischen Verein, der sich über Ihr zahlrei-
ches Erscheinen freut.
 
Irmgard Simmendinger

Bürgerstiftung Burgrieden

Bürgerstiftung Burgrieden
Brunnencafé
Unser Brunnencafé ist am Freitag den 
29. MAi 2026 ab 14.30 Uhr wieder für 
Sie geöffnet.

Folgende Kuchen werden für Sie 
gebacken:
• Erdbeerkuchen,
• Himbeer-Heidelbeer-Torte,
• Frucht-Joghurt-Torte.
 

Ab sofort gibt es Eis, Eiskaffee und 
Affogato al caffé und natürlich 
unsere bewährten Cocktails wie 
Aperol Spritz etc.

Bei schönen und warmen Wetter 
ist unser Aussenbreich geöffnet.

Tischvorbestellungen bitte unter 
Tel. 7187.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bürgerstiftung Burgrieden
Vorstand und Ihr Caféteam

Lebensqualität Burgrieden e. V.

Hinweis: Digital-Treff im Juni fällt aus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bitte beachten Sie, dass der Digi-
tal-Treff am 08. Juni 2026 nicht 
stattfindet.
Wir bitten um Ihr Verständnis und 
danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Ihre Digitalmentoren

Dieses Bild wurde mit der KI von
Gemini erstellt. 

Bücherstube
im alten Rathaus in Rot, Am Bach 11,  geöffnet am 
Donnerstag,11. Juni, von 14:30 - 17:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Euch!

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für 
rasche Hilfe durch den Arzt oder den 
Rettungsdienst sein!
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Musikverein Burgrieden

Foto: MV "Cäcilia" Burgrieden e.V.  

Natur - und Vogelschutzverein

Monatstreff Monat Juni 2026
Wir laden alle Mitglieder und Einwohner recht herzlich zu unserem 
Monatstreff ein

Datum: 01.06.2026  (Montag)
Uhrzeit: ab 18.30 Uhr
Ort: Vereinsheim “Alte Molke” Hauptstrasse 32

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Auf Ihren Besuch freut sich die 
Vorstandschaft

Wir basteln Schmuck
Datum: 30.5.2026  (Samstag)
Uhrzeit:    10.00 - 12.30 Uhr
Ort: Vereinsheim  “Alte Molke”, Hauptstrasse 32
Alter: 4 - 7 Jahre

Für Essen und Trinken ist gesorgt
Iris Heim

Fußballabteilung Burgrieden

Foto: SV Burgrieden 

Ergebnisse
SV Burgrieden II - TSG Achstetten II 1:6 (0:3)
Tore: Raael Göttle (79);

SV Burgrieden - TSG Achstetten 3:2 (1:1)
Tore: Tobias Enderle (26' und 80' ); Jonas Enderle (75');

Nächste Spiele
Sa 30.05.26 | 13:45 Uhr
FC Wacker Biberach II - SV Burgrieden II
Erlenweg, 88400 Biberach
 
Sa 30.05.26 | 15:30 Uhr
SF Bronnen - SV Burgrieden
Oberer Espach, 88480 Bronnen

SV Burgrieden - Jugend

Ergebnisse
Do, 21.05.26 | SGM SV Baltringen - SGM SV Burgrieden 2:3

Nächste Spiele
Fr 12.06.26 | 17:30 Uhr
E-Junioren: SGM SV Burgrieden II - FV Biberach III
Fesselweg 10, 88483 Burgrieden

Fr 12.06.26  | 18:30 Uhr
E-Junioren: SGM SV Burgrieden I - FV Biberach II
Fesselweg 10, 88483 Burgrieden
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Sa 13.06.26 | 13:00 Uhr
D-Junioren: SGM SV Burgrieden - SGM SV Uttenweiler/Bussen
Fesselweg 10, 88483 Burgrieden
 
Sa 20.06.26 | 14:30 Uhr
C-Junioren: SGM SV Schemmerhofen II 9er - SGM SV Burgrieden 9er
Am Sportplatz 2, 88433 Schemmerhofen

SV Burgrieden - Frauen

Nächste Spiele
Sa 30.05.26 | 18:00 Uhr
FC Wacker Biberach - SV Burgrieden
Erlenweg, 88400 Biberach

Tennisabteilung Burgrieden

Spielergebnisse KW 21
Herren 75
TC Nehren vs. SV Burgrieden
Matches 5:1 | Sätze 10:2 | Games 61:23
 
Nächste Spieltage KW 22
Herren
SV Burgrieden vs. TC Laupheim
Sonntag, 31.05., 09:00 Uhr | Heimspiel

Kirchenchor Bühl

FV Rot

Saisonabschlussfeier FV Rot, 6.6.2026

Die beiden letzten Saisonspiele der ersten und zweiten Mannschaft 
des FV Rot finden auswärts in Bad Buchau bzw. Eberhardszell statt. 
Der Saisonabschluss samt Essen findet danach ab 18 Uhr im Sport-
heim in Rot statt. Alle Spieler, Betreuer, Mitglieder, Fans & Sponsoren 
des FV Rot sind samt Anhang dazu recht herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft

Ergebnisse

FV Rot II spielfrei
SGM Ertingen/Binzwangen - FV Rot 2:2 (Tore: S. Ziani, A. Puijz)
 
Nächste Spiele

Do. 28.5.2026 18:30 Uhr FV Rot II - SV Dettingen II
Fr. 29.5.2026 19 Uhr FV Rot - FV Bad Saulgau

Weitere Bekanntmachungen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises 
Biberach (AWB) informiert:
Öffentliche Papiercontainer in Biberach und Laupheim 
werden zum Jahresende abgebaut – kostenfrei Blaue Tonne 
bestellen

Ende des Jahres 2026 werden die öffentlichen Papiercontainer in 
Biberach und Laupheim abgebaut. Die beiden Städte waren die 
letzten im Landkreis, in denen das Sammelsystem noch parallel zur 
Blauen Tonne angeboten wurde.

Die Entscheidung ist eine logische Konsequenz aus dem Nut-
zungsverhalten der Bürgerinnen und Bürger sowie der veränder-
ten Zusammensetzung des Altpapiers. „Wir stellen fest, dass das 
Papiervolumen, insbesondere durch große Kartonagen aus dem 
Online-Handel, stetig zunimmt. Die Öffnungen der Container sind 
für diese großen Formate oft ungeeignet und führen zu Verunreini-
gungen der Standorte. Gleichzeitig gehen die Mengen von Misch-
papier insgesamt zurück“, erklärt Frank Förster, Betriebsleiter des 
Abfallwirtschaftsbetriebs. Aktuell nutzen bereits rund 90 Prozent 
aller Haushalte im Landkreis die kostenfreie Blaue Tonne. 
 
Einheitliches Sammelsystem hilft Kosten sparen

Der Kreistag des Landkreises Biberach hat der Abschaffung der 
öffentlichen Papiercontainer mehrheitlich zugestimmt. Die Verein-
heitlichung des Sammelsystems auf die Blaue Tonne vereinfacht 
künftige Ausschreibungen erheblich und hilft so Kosten zu sparen, 
was schließlich allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt.
 
Bürgerinnen und Bürger in Biberach und Laupheim, die für ihr Altpa-
pier bisher ausschließlich die öffentlichen Sammelcontainer nutzen 
und noch keine eigene Papiertonne besitzen, sind aufgerufen, diese 
im Laufe des Jahres zu bestellen. Es besteht auch die Möglichkeit, 
sich eine Papiertonne mit Nachbarn zu teilen. Die Bereitstellung 
der Blauen Tonne ist kostenfrei, die Lieferung erfolgt direkt an das 
Grundstück. Die Bestellung kann entweder über die Abfall App Bi-
berach oder auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs unter 
www.awb-biberach.de in der Rubrik „Formulare und Online-Prozes-
se“ vorgenommen werden. 
 
Für gelegentliche Übermengen an Papier, Pappe und Kartonagen, 
die nicht in die Blaue Tonne passen, stehen weiterhin alle Recycling-
zentren im Landkreis zur Verfügung. Die Anlieferung ist dort eben-
falls kostenfrei.



Seite 7 Freitag, 29. Mai 2026  Nr. 22 Gemeindeblatt Burgrieden  Rot  Bühl

Abfallwirtschaftsbetrieb passt Sammelsystem für Alttextilien 
an – Container der Aktion Hoffnung werden abgebaut
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach stellt zum 1. 
Juni 2026 zusätzliche Altkleidercontainer auf den Recyclingzentren 
und Wertstoffannahmestellen im Landkreis Biberach bereit und baut 
damit das dort bestehende Angebot aus. Für die Abgabe auf den 
Recyclingzentren und Wertstoffannahmestellen müssen die Textilien 
gebündelt in stabilen Säcken verpackt sein. Kleidung in gelben Sä-
cken des Dualen Systems Deutschland wird nicht angenommen. Die 
rund 100 grünen Container im Landkreis Biberach der gemeinnützi-
gen Aktion Hoffnung werden noch im Mai abgebaut. Container, die 
von anderen Organisationen im Landkreis vereinzelt bereitgestellt 
werden, bleiben weiterhin bestehen. Auch eine Abgabe bei der Sam-
melzentrale direkt in Laupheim ist nach wie vor möglich. 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet alle Bürgerinnen und Bürger, 
ihre noch gut erhaltene Kleidung und Schuhe künftig auf den Recy-
clingzentren und Wertstoffannahmestellen abzugeben. Nur so kön-
nen gebrauchte Textilien weiterhin sinnvoll wiederverwendet oder 
verwertet werden. Verschmutze und nicht mehr tragbare Kleidung 
ist über den Restmüll zu entsorgen.  

Der Abfallwirtschaftsbetrieb setzt die Änderungen in der Sammlung 
um, nachdem in den vergangenen Monaten die Überfüllung der Con-
tainer und im Freien daneben abgestellter Säcke und loser Textilien 
zunahm. Lagen diese im Regen, konnten sie meist nur noch als Rest-
müll entsorgt werden. Die Bauhöfe in den Gemeinden waren regel-
mäßig damit beschäftigt, den Restmüll im Umfeld bestimmter Con- 
tainerstandorte einzusammeln und die Standorte zu reinigen. 

Die Änderungen sind auch Folge einer tiefen Krise, in der der Markt 
für Alttextilien steckt. Die Unternehmen, die gebrauchte Kleidung 
und Schuhe sammeln und verwerten, erzielen deutlich geringere 
Erlöse als noch vor wenigen Jahren. Hinzu kommt, dass sogenann-
te Fast Fashion die Qualität der gesammelten Kleidung spürbar ver-
schlechtert. Viele Textilien sind so minderwertig, dass sie kaum noch 
als Second-Hand-Ware oder als Recyclingrohstoff geeignet sind. 

Armutssensibles Handeln
Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut im Landkreis 
Biberach stärkt pädagogische Fachkräfte 
Das Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut im Landkreis Biber-
ach hat in Kooperation mit dem Sozialministerium eine Fortbildung 
für Fachkräfte aus dem Landkreis ausgerichtet. Unter dem Titel „Ar-
mutssensibel handeln: Familien- und Kinderarmut im Kontext Kin-
derschutz“ kamen 20 pädagogische und soziale Fachkräfte zusam-
men, um ihre Kompetenzen im Umgang mit von Armut betroffenen 
Familien zu vertiefen. 

Die Fortbildung basierte auf einem erprobten Konzept, dass für 
den „Masterplan Kinderschutz“ in Baden-Württemberg entwickelt 
wurde. Ziel war es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die 
eigene professionelle Haltung zu reflektieren.

Das Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut im Landkreis Biber-
ach wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration sowie die Stiftung „Gemeinsam für eine bessere 
Zukunft“ der Sparkasse Biberach. Interessierte Akteure sind eingela-
den, sich der Netzwerkgruppe anzuschließen. Für weitere Informa-
tionen: gegen-kinderarmut@biberach.de  

Abwechslungsreich Frühstücken
Kochworkshop für junge Erwachsene „Coffeebreak: Powerful 
Breakfast“ an der Biberacher Ernährungsakademie (B-EA)
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) bietet am Mittwoch, 
3. Juni, von 10 bis 12 Uhr den Workshop „Coffeebreak: Powerful 
Breakfast“ an. Der Workshop richtet sich an junge Erwachsene im 
Alter von 18 bis 24 Jahren, die ihre Freude am Kochen entdecken 
oder ihre Kenntnisse erweitern möchten. 

Ernährungsreferentin Sabine Aßfalg zeigt in der Schulküche der 
B-EA in der Bergerhauser Straße 36, wie sich abwechslungsreiche 
Frühstücks- und Snackvarianten einfach, schnell und kostengüns-
tig zubereiten lassen. Der Workshop vermittelt praxisnah, wie eine 
gesunde, leckere und ausgewogene Ernährung alltagstauglich um-
gesetzt werden kann. Neben praktischen Tipps stehen das gemein-
same Ausprobieren und der Spaß am Kochen und der Essenszube-
reitung im Vordergrund.

Bitte Schürze, zwei Geschirrtücher sowie Vorratsbehälter für mögliche 
Reste mitbringen. Die Kosten für die Lebensmittel betragen 15 Euro 
und müssen im Kurs entrichtet werden. Eine Anmeldung ist online 
unter www.biberach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt erforderlich.

Kirchennachrichten

Pfarrer Thomas Holm
Tel.: 07392 / 23 64
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Turmstr.7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim

Pfarramtssekretärin Kornelia Pelzl: 
Mi und Fr 9 - 12 Uhr | Telefon 07392 / 23 64

Assistenz der Gemeindeleitung Margit Schmid:
Telefon 07392/150008 
Homepage: www.evangelisch-donau-iller-riss.de

Evangelische Kirchengemeinde Donau-Iller-Riß

Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner 
Ehre voll.  (Jesaja 6, 3)

Sonntag, 31.05.2026 
9.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der
 Ev. Kirchengemeinde DIR
 (Pfarrerin Lenz)
 Franziskuskirche Ersingen
 Kein Gottesdienst in der Kirche Oberholzheim
Freitag, 05.06.2026
14.30 Uhr Grips – Mach mit, bleib fit – light (4)
 Gemeindehaus Oberholzheim



Seite 8 Freitag, 29. Mai 2026  Nr. 22 Gemeindeblatt Burgrieden  Rot  Bühl

Sonntag, 07.06.2026
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Keinath)
 Kirche Oberholzheim

Montag, 08.06.2026
15.00 Uhr Frauentreff
 Gemeindehaus Oberholzheim
17.30-19.15 Bubenjungschar (Wielandhalle)
18.00-19.30 Mädchenjungschar
 Gemeindehaus Oberholzheim
18.00 Uhr Frauengesprächskreis
 Gemeindehaus Oberholzheim

Samstag, 13.06.2025
15.00 Uhr Trauung (Pfarrer Weigold)
 Brautpaar Georg & Sandra Schlottner, 
 geb. Wenzel, Bihlafingen
 Kirche Oberholzheim
Sonntag, 14.06.2026
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Lenz)
 Kirche Oberholzheim

Ökumenischer Seniorennachmittag 
im Franziskushaus Burgrieden

Herzliche Einladung an alle Interessierten:
Wir singen Volkslieder mit musikalischer Begleitung sowie besinn-
lichen Texten von Pfarrer Stefan Ziellenbach und erleben gemein-
sam Erinnerungen
bei Kaffee, verschiedene Kuchen und Brezeln...am Dienstag, 9. Juni 
2026 um 14.30 Uhr 

Vokationsgottesdienst   
in der Kirche Oberholzheim

Am 28.06.26 wird Schuldekanin Holm einen besonderen Gottesdienst 
in Oberholzheim gestalten. An diesem Tag erhalten fünf Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer aus unserem evangelischen Kirchenbe-
zirk Biberach ihre kirchliche Bevollmächtigung für den Evangelischen 
Religionsunterricht. Diese jungen Menschen werden den Gottesdienst 
mitgestalten und freuen sich, dass ihre Arbeit an den staatlichen Schu-
len damit in der Gemeinde vorgestellt und gewürdigt wird.
Wir freuen uns, dass dieser bunte Gottesdienst an unserm Standort 
stattfindet. Im Anschluss sind alle zu einem Empfang mit Kaffee und 
Gebäck ins Gemeindehaus eingeladen.  
 

Urlaub Pfarrer Holm
Pfarrer Thomas Holm ist bis 09. Juni 2026 nicht im Dienst. Die Pfar-
ramtliche Vertretung in dringenden Fällen hat:
vom 29.05. bis 31.05. Pfarrer Marten Bernick, Wain – Telefon: 
07353 9819381
vom 01. bis 09. Juni Pfarrerin Margot Lenz, Laupheim – Telefon: 
07392 96710

Gemeinde- und Spendenkonto ab 01. 01 2026 
KSK Biberach DE82 6545 0070 0000 5575 53

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de
Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: Mathew.Edackancheriyil@drs.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de
PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Kirchenpflege Tel. 07392 9390272
Burgrieden: 
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden
Tel. 07392 17014, 
Email: Julia.Goettel@drs.de/christina.schoepperle@drs.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 11 Uhr, Di 16 - 18 Uhr.
Achstetten: 
Hauptstraße 5, 88480 Achstetten
Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915
E-Mail: Tanja.Foerster@drs.de 
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9:00 - 11:00 Uhr, Mo: 17:30 - 18:30 Uhr 

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

Freitag, 29. Mai 2026 
Hochstetten 18.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle Hochstetten

Samstag, 30. Mai 2026 - Dreifaltigkeitssonntag
Bühl 15.00 Uhr Trauung in der Henkenberg-Kapelle
Burgrieden 18.00 Uhr Heilige Messe
   + Hugo Herzog

Sonntag, 31. Mai 2026 - Dreifaltigkeitssonntag
Achstetten 9.00 Uhr Heilige Messe
Bihlafingen 9.00 Uhr Heilige Messe
   + Anni Dilger und verstorbene 

Angehörige
   + Jht. Rudolf Bannmiller
   + Franz und Irma Kennerknecht
 14.00 Uhr Tauffeier Emily Meier
Rot 10.15 Uhr Heilige Messe
   + Verstorbene der Familie Russ
   + Verstorbene Priester der Gemeinde
Stetten 10.15 Uhr Heilige Messe
Burgrieden 11.30 Uhr Tauffeier Bastian Locher

Dienstag, 02. Juni 2026
Burgrieden 8.00 Uhr Eucharistische Anbetung bis 20.00 Uhr
Achstetten 9.00 Uhr Heilige Messe

Mittwoch, 03. Juni 2026 - Fronleichnam
Burgrieden 18.00 Uhr Hochfest mit Musikverein und anschl. 
   Prozession
Bronnen 18.00 Uhr Hochfest mit anschl. Prozession
Stetten 18.00 Uhr Hochfest mit anschl. Prozession

Donnerstag, 04. Juni 2026 - Fronleichnam
Achstetten 09.30 Uhr Hochfest mit anschl. Prozession
Bühl 10.15 Uhr Hochfest mitg. vom Chor und anschl. 
   Prozession

Freitag, 05. Juni 2026
Achstetten 18.00 Uhr Heilige Messe anschl. Euch. Anbetung

Samstag, 06. Juni 2026 – 10. Sonntag im Jahreskreis
Achstetten 18.00 Uhr Heilige Messe
Rot 18.00 Uhr Heilige Messe
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Sonntag, 07. Juni 2026 – 10. Sonntag im Jahreskreis
Burgrieden 9.00 Uhr Heilige Messe
   + Michael Hermann und verstorbene

Angehörige
Stetten 9.00 Uhr Heilige Messe
Bühl 10.15 Uhr Heilige Messe mit Feier 150 Jahre 
   Kirchenchor Bühl
   + Sieglinde Mayer
   + Verstorbene Sänger des Kirchenchores
Bronnen 10.15 Uhr Heilige Messe

Gemeinsamer Anzeiger

Pfarrbüro Burgrieden ist geschlossen
In der Woche 01.06.2026 bis einschließlich 05.06.2026 bleibt das 
Pfarrbüro geschlossen. In dringenden Angelegenheiten sprechen 
Sie uns bitte auf den Anrufbeantworter.
 
Herzlichen Dank aus Bühl
Wir möchten uns bei allen, die zum Gelingen unserer Maiandacht 
beigetragen haben, danken.
Danke für vielen leckeren Kuchen.
Ein besonderer Dank geht an den Förderverein der Feuerwehr, die 
uns immer tatkräftig unterstützen.
 
Einladung zum Dämmerschoppen 
Am Montag, den 01.06.2026 findet ab 19.00 Uhr im Gemeindehaus 
in Rot wieder ein Dämmerschoppen statt. 
Herzliche Einladung geht an alle, die den Tag bei einem kühlen Ge-
tränk und interessanten Gesprächen ausklingen lassen möchten.
 
Fronleichnam 2026 in Bühl
Am Mittwoch den 03.06. 18.00 Uhr treffen wir uns bei der Kirche 
um den Blumenteppich zu gestalten.
Für Blumenspenden und Helfer sind wir sehr dankbar.
In einer Pizzakarton Mitmach Aktion möchten wir die Familien, Mi-
nistranten und Kinder einladen den Altar zu gestalten.
Genauere Informationen erhalten sie durch einen extra Flyer.
In diesem Jahr findet kein Weißwurstfrühstück nach der Prozession 
statt. 
 
Ökumenischer Seniorennachmittag  
im Franziskushaus Burgrieden
Herzliche Einladung an alle Interessierten:
Wir singen Volkslieder mit musikalischer Begleitung sowie besinn-
lichen Texten von Pfarrer Stefan Ziellenbach und erleben gemein-
sam Erinnerungen bei Kaffee, verschiedene Kuchen und Brezeln...
am Dienstag 9. Juni 2026 um 14.30 Uhr 

Regelmäßige Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit
Im Franziskushaus
Montag, um 19.00 Uhr Frauengebetskreis
 
Dienstag, ab 8 Uhr Aussetzung zurEucharistischen Anbetung in 
der Kirche St. Alban, Burgrieden, bis 20.00 Uhr.
 
Donnerstag, um 19.30 Uhr
Pfarrzelle: weitere Info bei U. Seidel, 07392 7660
 
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat um 19.00 Uhr Männerkreis
 
Weitere Veranstaltungshinweise finden Sie auf unserer Homepage 
https://se-unteresrottal.drs.de

Aus der Nachbarschaft

EINLADUNG ZUM  
OBERSULMETINGER ZELTFEST  
Der Musikverein Obersulmetingen veranstaltet vom 3. - 7. Juni 
2026 wieder sein traditionelles Zeltfest, zu dem wir alle recht herz-
lich einladen. 
Unser Festprogramm:

Mittwoch 3.6.: CUBE NIGHT – Music by DJ Lok und DJ Second  
Element
Einlass ab 21 Uhr! Ab 16 Jahren mit Partypass.

Donnerstag 4.6.: RISS-NA-FAHRA
Ab 11:00 Uhr Frühschoppen und Mittagessen mit dem MV „Ein-
tracht“ Oberelchingen, anschl. Kaffee und Kuchen, 17:30 Uhr Start 
Riss-Na-Fahra, anschließend Stimmung mit der Blaskapelle PENG 
(Eintritt frei)

Freitag 5.6.: Schwäbisches Kaberett mit ALOIS GSCHEIDLE
Musikalische Begleitung gibt es von den Eggwald Buam, die mit 
ihrer beliebten Oberkrainer-Volksmusik ab 17:30 Uhr für beste Stim-
mung sorgen. Dazu gibt es Spezialitäten aus der schwäbischen 
Küche. Tickets gibt es bei Reservix und im Kulturhaus Laupheim.

Sonntag 7.6.: TRAKTOR MEETS BLASMUSIK
10. Oldtimertreffen – Fahrzeuge von gestern und heute 
10:00 Uhr Zeltgottesdienst, anschl. Frühschoppen und Mittag-
essen mit den Rengetsweiler Musikanten, Kulinarische Tombola, ab 
14:00 Uhr Kaffee und Kuchen, 15:30 Uhr Unterhaltung durch die Ju-
gendkapelle Sulmetingen-Schemmerberg, 17:00 Uhr Hammellauf, 
anschl. Ausklang mit dem MV Obersulmetingen.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Musikverein Obersulmetingen 



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
•	 Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de)  

und die aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

•	 Anzeigenvorlagen (Druckunterlagen): Bitte bis 
donnerstags, 9 Uhr der Vorwoche einreichen.

•	 Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter  
Abbuchungserlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

•	 Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

•	 Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

•	 Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

•	 Aktionscode: Bitte geben Sie bei der  
Anzeigenbestellung den Code P-2026-03 an.

Nutzen Sie die starke Zeit im Frühjahr und 
Sommer für Ihre Werbung: Schalten Sie  
4 Anzeigen – wir schenken Ihnen 2 weitere.
Buchen Sie 6 Anzeigen – und erhalten Sie die 2 günstigsten  
kostenlos! 
Aktionszeitraum: KW 19 bis 27 (04.05. – 05.07.26)

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	 4 + 2 Aktion: Sie zahlen 4 Anzeigen und erhalten die 2 günstigsten 

Anzeigen gratis
•	 Mehr Sichtbarkeit: Längere Präsenz über mehrere Wochen
•	 Starker Zeitraum: Frühling & Sommer – hohe Aufmerksamkeit in 

der Region
•	 Flexibel planbar: Gilt für alle Anzeigenformate im Aktionszeitraum

So einfach funktioniert’s:
1.	 6 Anzeigen für den Zeitraum KW 19 bis 27 (04.05. – 05.07.26) 

buchen
2.	 Nur 4 Anzeigen bezahlen
3.	 Ihre Werbung erscheint 6-mal – mit maximaler Wirkung

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da und unterstützen 
Sie gerne bei der optimalen Planung Ihrer Kampagne.

A
kt

io
ns

co
de

 P
-2

02
6-

03

Mehr Präsenz.  
Mehr Wirkung.  
Mehr Sommer.

4 Anzeigen 

bezahlen 

+ 2 kostenlos 

dazu!



Hackfleisch gemischt vom Rind und Schwein 
immer frisch durchgedreht 100 g  1,19 €
Grillsteak rot und grün vom Schweinerücken 100 g  1,39 €
Bierschinken mit vielen Schinkenstückchen 100 g  1,79 €
Paprikalyoner mit frischer Paprika 100 g  1,69 €
Debreziner deftig gewürzt, 4 Stück aromaversiegelt (auch im SB) 100 g  1,69 €

ANGEBOTSWOCHE: DI., 26.05. – SA., 30.05.2026
(Angebot nur, solange der Vorrat reicht - Irrtum vorbehalten)

Schwendi 07353 / 2941    Burgrieden im Bumis-Markt 07392 / 914773  
Metzger-SB in Schwendi: 7 Tage von 6.00 bis 22.30 Uhr

Rebecca Ruoss
Fußpflege

Laupheimer Str. 2
88483 Burgrieden
0172 279 78 49
Termine nach  
Vereinbarung

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.

WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 23 Fronleichnam 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 23 erscheinen? 
Dann buchen Sie einen Tag früher! 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Fronleichnam, 4. Juni 2026 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für KW 23 
spätestens am Freitag, 29. Mai 2026  im Verlag eingehen.



 

Wir sind ausschließlich für private Kunden und Familien da. Deshalb geben wir unsere Waren nur in haushaltsüblichen Mengen ab.
Solange Vorrat reicht - Wir bitten um Ihr Verständnis. *Samstags schließt Metzgerei Sax um 13.00 Uhr

Wir geben kostenlos ab:
Obst- und Gemüsekisten aus Holz

Rathausplatz 1/1 • 88483 Burgrieden

Telefon (0 73 92) 9 38 30 17

Montag bis Samstag 8.00 - 19.00 Uhr*

Hier ist sparen einfach
Hengstenberg Knax Gurken 670 g Glas 
Abtropfgewicht 360 g (1 kg = € 4,97)  € 1,79 
Knorr Salat Krönung 
5er Packung  € 0,79
Miracel Whip 
500 ml Glas  (1 Liter = € 2,98) € 1,49
Eiskalt können wir auch
Langnese Cremissimo tiefgefroren  
750 - 1300 ml Packung (1 Liter = € 1,38 - 2,39) € 1,79
Dr. Oetker Die Ofenfrische, tiefgefroren 
350 g Packung (1 kg = 5,35) € 2,22
Gut & Günstig Buttergemüse tiefgefroren
300 g Packung (1 kg = € 3,63) € 1,09

Frische die lecker schmeckt
Meggle Feine Butter
250 g Packung (1 kg = € 4,76) € 1,19
Müller Joghurt mit der Ecke
150 g Becher (1 kg = € 2,20) € 0,33
Ehrmann Grand Dessert 
190 g Becher ( 1 kg = € 2,58) € 0,49
Sommerfrüchte
Kirschen aus Griechenland
Klasse I, 100 g  € 0,59
Nektarinen gelbfleischig aus Spanien
Klasse I, 1 kg Schale  € 1,99
Kopfsalat aus dem Ländle
Klasse I, Stück  € 0,99

Angebote gültig vom 1. bis zum 6. Juni 2026


